
 

JFV LÜNEBURG  AUFNAHMEANTRAG 
 
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum JFV Lüneburg  

als aktives/passives Mitglied zum 01.____20____  

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzungen des Vereins* und der zuständigen 

Sportverbände als für mich verbindlich an. Außerdem bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich 

die in der Anlage beschriebene Information zum Datenschutz / zu den Persönlichkeitsrechten 

gelesen und verstanden habe.  

*Eine vollständige Vereinssatzung finden Sie unter www.jfv-lüneburg.de/download.  

Germ. Beitragsordnung vom 01.04.2023 beträgt der monatliche Beitrag für 

Jugendliche Mitglieder (bis 18 Jahre) 8,00 €  

Ordentliche Mitglieder 15,00 €  

Fördermitglieder  15,00 € 

Der JFV Lüneburg behält sich vor, durch Beschluss seiner Mitglieder auf der 

Jahreshauptversammlung den Vereinsbeitrag zu verändern.  

Der Vereinsbeitrag wird im Voraus, jährlich von Ihrem Bankkonto eingezogen! (Nichtzutreffendes 

bitte streichen).  

Anschrift- und Kontoänderungen sind bitte umgehend mitzuteilen!  

Der Anmeldende tritt hiermit der Beitragsschuld der von ihm angemeldeten Personen als eigene 

Verbindlichkeit gegenüber dem JFV Lüneburg.  

 
Bitte in Druckschrift ausfüllen! 

Name: 
  

Vorname:  

geb.: 
  

in:  

Beruf: 
  

Tel.:  

Anschrift:  
 

E-Mail:  
 

Ort, Datum Unterschrift 
 
 
 
Datenschutz / Persönlichkeitsrechte  
1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von 
Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der in der Satzung aufgeführten Zwecke und Aufgaben (z.B. Name, Anschrift, 
Bankverbindung, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, Geburtsdatum, Lizenzen, Funktionen im Verein).  
2. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder der  
- Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung) und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten 
im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke des Vereins zu. Eine anderweitige 
Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft.  
3. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder außerdem 
der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- und Telemedien sowie elektronischen Medien zu, soweit dies den 
satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecken des Vereins entspricht.  
4. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft 
über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern sowie den Zweck der Speicherung, Berichtigung 
seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit, und der Löschung oder Sperrung seiner Daten.  
5. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der 
steuerlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.  

 

  



 
 

 

 

Für wiederkehrende Zahlungen SEPA-Lastschrift  
Name und Anschrift des Zahlungsempfängers (Gläubiger)  

JFV LÜNEBURG  
21337 Lüneburg 

Gläubiger-Identifikationsnummer  

DE82 JFV 0000 2597 608 

JFV - Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen)  

 
Ich/Wir ermächtige(n) den JFV LÜNEBURG – 21337 Lüneburg 

Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir 

mein/unser Kreditinstitut an, die vom JFV LÜNEBURG auf mein/unser Konto gezogenen 

Lastschriften einzulösen.  

Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 

die Erstattung des belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

 
Bitte in Druckschrift ausfüllen! 
Kontoinhaber Name(n)    (Vorname(n), 

      

Straße, Hausnummer    PLZ, Ort  

      

Kreditinstitut  BIC IBAN  

      

Unterschrift Kontoinhaber     

      

 
 
Ende der Mitgliedschaft durch Kündigung: (Auszug aus der Satzung) 

 
(4) Die Mitgliedschaft endet 

b) durch schriftliche Austrittserklärung, gerichtet an den Verein. Sie ist zum 30.6 oder 31.12. eines 

Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 4 Wochen zulässig. Für die 

Austrittserklärung Minderjähriger gelten die entsprechenden Regelungen wie für den 

Aufnahmeantrag. 


